
 SEMINARE
Für Mitarbeiter/innen

Die Schlussabrechnungen zu den Coronahilfen stehen an und 
damit für einige Mandanten auch nicht unerhebliche Nach-
zahlungen. Einen Liquiditätshilfe könnte hier ein Wechsel 
der Gewinnermittlungsart von der Einnahmenüberschuss-
rechnung zum Bestandsvergleich sein. Die Berücksichtigung 
entsprechender Rückstellungen kann die Steuerbelastung 
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Wechsel der Gewinnermittlungsart  
(§ 4 III EStG => § 4 I EStG) :  
Liquiditätsvorteil bei drohenden  
Rückzahlungen von Coronahilfen

reduzieren und damit notwendige finanzielle Freiräume für 
die Rückzahlung von Coronahilfen schaffen.
Was beim Wechsel der Gewinnermittlungsart zu beachten 
ist, zeigen wir Ihnen in unserem 90 minütigen Online- 
seminar. Zahlreiche Praxisbeispiele unterstützen bei der 
Umsetzung in die Berufspraxis.

INTERAKTIVE  
LIVE-ONLINE- 

VERANSTALTUNG

Aufzeichnung  
inklusive!

• Buchführungspflicht (nur kurze Hinweise) 
 
• Gründe für den Wechsel der Gewinnermittlungsart 
 
• Übergangsgewinnermittlung bei Betriebsfortführung 
 
• Übergangsgewinnermittlung bei Betriebsbeendigung 
 
• Systematik der Ermittlung des Übergangsgewinns  
 von der EÜR zum Betriebsvermögensvergleich und  
 umgekehrt 
 
• Besondere Problemstellungen beim Übergang unter  
 Berücksichtigung der Umsatzsteuer 
 
• Zeitpunkt der Erfassung des Übergangsgewinns 
 
• Verteilung des Übergangsgewinns auf mehrere Jahre 
 

• Übergangsgewinn und Gewerbesteuer 
 
• Umstellung von „Ist- auf Sollversteuerung“ bei der  
 Umsatzsteuer   
 
• Prüfschema und Arbeitshilfe zur Übergangsgewinner- 
 mittlung

Dipl.-Finw.  
Christian Zünkler

REFERENT



 Teilnehmer/-in (bitte in Blockschrift ausfüllen)

Name, Vorname:

E-Mail:

Name, Vorname:

E-Mail:

Name, Vorname:

E-Mail:
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Studienwerk der Steuerberater
Willy-Brandt-Weg 30
48155 Münster

130 ¤ je Onlineseminar/je Teilnehmer/in 
 

(inkl. Seminarunterlagen
zum Download)

A
n

m
el

d
u

n
g

Gebühren

Adresse oder Firmenstempel

Zahlungsart (bitte ankreuzen)

  Ich habe/Wir haben dem Studienwerk der Steuerberater bereits ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilt.

   Ich möchte/Wir möchten dem Studienwerk der Steuerberater ein SEPA-
Lastschriftmandat erteilen. Das entsprechende Formular finden Sie  
auf www.studienwerk.de » Downloads oder erhalten es auf Anforderung  
direkt vom Studienwerk.

   Ich überweise/Wir überweisen die Teilnahmegebühr zum Fälligkeitsdatum  
auf folgendes Konto: Studienwerk der Steuerberater, Sparkasse  
Münsterland-Ost, IBAN DE 11 4005 0150 0019 0021 61, BIC WELADED1MST 

Ort, Datum Unterschrift

Die Informationen zum Datenschutz sowie die Teilnahmeregelungen (einzusehen unter www.studienwerk.de » Downloads) sind bekannt und mit der Anmeldung anerkannt.
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Wechsel der  
Gewinnermittlungsart  
(§ 4 III EStG => § 4 I EStG) : 
Liquiditätsvorteil bei  
drohenden Rückzahlungen 
von Coronahilfen

  Online I

Donnerstag, 09.11.2023 

  Online II

Donnerstag, 16.11.2023 

jeweils 14.00 – 15.30 Uhr

Die Inhalte des Seminars sind 
an den beiden Onlineterminen 
identisch


